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versucht nun mittels eines Leitlinienpapiers 
eine Abgrenzung zu definieren, ab wann von 
einem natürlichen Farbstoff bzw. von einem 
färbenden Lebensmittel auszugehen ist.

Konzentrate aus Obst und Gemüse gelten 
nicht als Farbstoffe und müssen deshalb 
auch nicht mit einer E-Nummer gekenn-
zeichnet werden. Auf ihre färbende Eigen-
schaft wird häufig nicht hingewiesen.

Ein derart optisch aufgepepptes Lebens-
mittel könnte möglicherweise eine höhere 
Qualität vortäuschen. So kann z.B. Rote-
Beete-Saft im Kirschjoghurt einen höheren 
Kirschgehalt vermitteln oder Algenpulver bei 
Wasabi-Erdnüssen einen höheren Anteil des 
japanischen Meerrettichs. Oder bei aromati-
sierten Süßwaren, bei denen die Grundmasse 
nahezu farblos ist, kann mit Zusatz von Pap-
rika-, Spinat- oder Brennessel-Extrakten, ein 
der jeweiligen Geschmacksrichtung ent-
sprechendes Aussehen erzielt werden. Wenn 
dann noch Vitamine zugegeben und Früchte 
auf der Verpackung abgebildet werden, muss 
der Verbraucher annehmen, dass hier ein 
gesundes Lebensmittel angeboten wird.

Neben der Untersuchung der künstlichen 
Farbstoffe wurden in dem Berichtsjahr 
Lebensmittel auch auf Frucht- und Pflanzen-
extrakte untersucht. Zunächst einmal wurde 
eine Datenbank mit diversen Frucht- und 
Gemüsearten erstellt, denn jede Frucht und 
jedes Gemüse zeigt ein charakteristisches 
analytisch-chromatographisches Mus-
ter, egal ob es sich um ein getrocknetes, 
tiefgefrorenes oder frisches Lebensmittel 
handelt. Die Abbildungen zeigen diese cha-
rakteristischen Muster (Fingerabdrücke oder 
Fingerprints) von Heidelbeere mit einem 
breiten Spektrum bis hin zu roter Beete mit 
nur 2 Signalen.
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Bei der Vielzahl an Untersuchungen von 
Lebensmittelproben fiel ein Fingerprint auf, 
was keiner Pflanze in unserer Datenbank  
zugeordnet werden konnte. Auf Nachfrage 
beim Hersteller stellte sich heraus, dass  
ein Extrakt aus einer Pflanze, die einzig für 
die Herstellung dieser Extrakte angebaut 
wurde, in Lebensmitteln eingesetzt wird. 
Momentan wird geklärt, ob es sich bei dieser 
Pflanze um ein Lebensmittel im Sinne 
des Lebensmittelrechts oder aber um ein 
neuartiges Lebensmittel handelt, das einer 
Zulassung bedarf.
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Lebensmittel mit Pflanzenextrakten

Pestizide in und auf Erdbeeren
Was sind Pestizide?
Nach der Richtlinie 2009/128/EG bezeichnet 
der Ausdruck „Pestizid“ zum einen Pflanzen-
schutzmittel im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009, also ’Stoffe, einschließlich 
Mikroorganismen, mit allgemeiner oder spe-
zifischer Wirkung gegen Schadorganismen 
an Pflanzen, Pflanzenteilen oder Pflanzen
erzeugnissen’ und zum anderen Biozid-Pro-
dukte im Sinne der Richtlinie 98/8/EG, also 
’Wirkstoffe und Zubereitungen […], die dazu 
bestimmt sind, auf chemischem oder bio
logischem Wege Schadorganismen zu zerstö-
ren, abzuschrecken, unschädlich zu machen, 
Schädigungen durch sie zu verhindern oder 
sie in anderer Weise zu bekämpfen’.

Zu den Pflanzenschutzmitteln zählen u.a.:

• �Insektizide (gegen Insekten)
• �Akarizide (gegen Milben)
• �Herbizide (gegen unerwünschte Pflanzen)

• �Fungizide (gegen Pilze und Sporen)
• �Rodentizide (gegen Nager)
• �Pflanzenwachstumsregulatoren.

Die im Pflanzenschutz eingesetzten Pestizide 
werden verwendet1)

• �zum Abtöten, Abwehren oder zur  
Kontrolle von Pflanzenschädlingen  
mit dem Ziel die angebauten Pflanzen  
vor und nach der Ernte zu schützen;

• �zum Einfluss der Lebensvorgänge  
der Pflanzen;

• �zur Zerstörung von Unkraut  
oder Unterdrückung ihres Wachstums;

• �zum Erhalt von Pflanzenprodukten.

Pestizide können zu unerwünschten Effekten 
und auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen führen, sodass sie strengstens reguliert 
sind. Es dürfen grundsätzlich keine Pestizide in 
der EU verwendet werden, die nicht zugelassen 
sind. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
muss wissenschaftlich bewiesen sein, dass sie1)

• �die Gesundheit der Bevölkerung  
nicht schädigen;

• �keine Effekte auf die Umwelt ausüben,  
die unakzeptabel sind;

• �effektiv gegen Pflanzenschädlinge wirken.

Wie werden die Pestizide geregelt?
Die Regelungen der EU zum Pflanzenschutz 
beinhalten ein „duales“ System1)

• �Die Kommission genehmigt die im Produkt 
beinhalteten aktiven Substanzen;

• �EU-Länder autorisieren die Produkte  
in ihrem Land und stellen die Erfüllung  
der EU-Regularien sicher

Die Rückstandshöchstgehalte (Maximum  
Residue Levels – MRL) für Pestizide in  
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Lebens- und Futtermitteln werden in der  
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geregelt. Sie 
stellen die gesetzlich festgelegten Höchst-
mengen an Pestizidrückständen in oder auf 
Lebens- und Futtermitteln dar und richten 
sich nach der guten landwirtschaftlichen 
Praxis und der niedrigsten Verbraucher
exposition, die zum Schutz gefährdeter Ver-
braucher erforderlich ist2). Derzeit sind in  
den in Deutschland zugelassenen Pflan-
zenschutzmitteln mehr als 260 Wirkstoffe 
enthalten3).

Wie ist die Belastung von Pestizidrückständen 
in und auf Erdbeeren?
Im CVUA-OWL werden jährlich rund 600 
pflanzliche Proben auf Pflanzenschutzmittel 
untersucht. Dabei werden derzeit bis zu 650 
Pestizide erfasst.

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 68 Erd-
beerproben auf Rückstände von Pflanzen
schutzmitteln überprüft, wobei der Haupt-
anteil mit 38 Proben (56 %) in Deutschland 
geerntet wurde. Von nicht aus Deutschland 
stammenden, aber innerhalb der EU er-
zeugten Erdbeeren wurden 25 Proben (37 %) 
untersucht, weitere drei Proben stammten 
aus Nicht-EU Ländern, zwei Proben konnten 
nicht eindeutig zugeordnet werden.

Herkunft der am CVUA-OWL untersuchten Erdbeer-
proben auf Pflanzenschutzmittel im Jahre 2012

Herkunftsland
nicht bekannt

 2 Proben

Nicht-EU
3 Proben

Deutschland

38 Proben

EU
(außer Deutschland)

25 Proben

In keiner der untersuchten Erdbeerproben 
wurden die gesetzlich festgesetzten Höchst-
mengen überschritten. Insgesamt wurden  
in 11 Proben keine der überprüften Pflan
zenschutzmittelrückstände oberhalb von  
10 µg/kg nach Art. 18 der VO (EG) 396/2005 
gefunden (4 Proben aus Deutschland,  
6 Proben aus der EU und 1 unbekannter 
Herkunft).

In und auf den deutschen Erdbeeren wurden 
durchschnittlich 3,3 Rückstände von Pflan-
zenschutzmittel pro Probe gefunden. In den 
Früchten der sonstigen EU-Länder wurden  
im Durchschnitt 2,0 und in den Nicht-EU  
Erdbeerproben 2,7 Wirkstoffe pro Probe 
ermittelt, also interessanterweise weniger als 
im deutschen Anbau. Die Abbildung (rechts) 
zeigt die Häufigkeitsverteilung der gefun-
denen Pestizide bei inländischen Früchten, 
sowie Erdbeeren aus der EU, Nicht-EU und 
von unbekannter Herkunft. Diese zeigt,  
dass häufig mehrere Pestizide angewendet 
werden. Insgesamt wurden bei neun deut-
schen Proben vier verschiedene Pestizide, 
in einer Erdbeerprobe sogar bis zu sieben 
verschiedene Pflanzenschutzmittel nach
gewiesen. In und auf der EU-Ware hingegen 
war der Anteil an Pestizidmehrfachbelastun-
gen geringer.

In den untersuchten Erdbeeren wurden ins
gesamt 25 unterschiedliche Pestizide ober-
halb von 10 µg/kg festgestellt.

Pestizidgehalte unterhalb von 10 µg/kg 
fanden keine Berücksichtigung, da bei diesen 
geringen Werten nicht geklärt werden kann, 
ob eine Behandlung mit Pflanzenschutzmit-
teln oder eine Kontamination – beispielsweise 
durch Drift – erfolgte. Die Wirkstoffe, die auf 
mehr als 10 Proben gefunden wurden, sind in 
der nächsten Abbildung aufgeführt.
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Häufigkeitsverteilung der gefundenen Pflanzen-
schutzmittel in den untersuchten Erdbeerproben 
2012 am CVUA-OWL

Meist verwendete Pflanzenschutzmittel und  
ihre Häufigkeit in den untersuchten Erdbeerproben 
2012 am CVUA-OWL

4

6

1

3

6

5

4

1

6

4

2

9

3

1

6

2

4

1

0 1 2 3 4 5 6 7
Anzahl der Wirkstoffe

Deutschland
EU (außer Deutschland)
Nicht-EU
unbekannte Herkunft

A
nz

ah
l d

er
 b

el
as

te
te

n 
Pr

ob
en

17

23

44

32

14
11

Bos
ca

lid

Fen
he

xa
mid

Cyp
rod

ini
l

Flud
iox

on
il

Azo
xy

str
ob

in 

Trifl
ox

ys
tro

bin

A
nz

ah
l d

er
 b

el
as

te
te

n 
Pr

ob
en

Wirkstoffe

Bei den nachgewiesenen Pflanzenschutz
mittelrückständen handelte es sich über-
wiegend um Fungizide, also Stoffe die gegen 
Pilze und ihre Sporen wirken.

Die am häufigsten eingesetzten Wirkstoffe 
waren Cyprodinil und Fludioxonil. Diese 
Fungizide werden meist kombiniert in einem 
Mittel gegen Grauschimmel (Botrytis cinera) 
angewendet. Der Grauschimmel-Erreger  
infiziert während des Wachstums die Pflan

1) �http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/index_en.htm; Stand: Februar 2013
2) �http://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/pesticides.htm; Stand Februar 2013
3) �Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel in Deutschland mit Informationen über beendete Zulassungen  

(Stand: Januar 2013) 
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/psm_uebersichtsliste.pdf?__
blob=publicationFile&v=14; Stand Februar 2013

4) �Weber, R. W. S., Entrop, A.-P., Auftreten, Bedeutung und Vermeidung von Fungizid-Resistenzen bei Botrytis an Erdbeeren 
und Himbeeren Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes Vol.66, No.5, pp.136-144, ISSN 0178-2916. 
 
RICHTLINIE 2009/128/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 21. Oktober 2009  
über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1107/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 21. Oktober 2009  
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und  
91/414/EWG des Rates 
RICHTLINIE 98/8/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Februar 1998  
über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten 
VERORDNUNG (EG) Nr. 396/2005 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Februar 2005  
über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und  
tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates

zen und bricht  erst kurz vor der Ernte  
hervor, was zu starken Ernteeinbußen 
führt4). Die in der EU als auch nach natio
nalem Recht zurzeit zulässigen Höchst-
werte für beide Stoffe in Erdbeeren liegen 
bei 5,0 mg/kg.

Weitere im Jahre 2012 häufig eingesetzte 
Fungizide waren Boscalid, Fenhexamid, 
sowie die Strobilurin-Fungizide Azoxystrobin 
und Trifloxystrobin.
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Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 
konventionell erzeugte Erdbeeren auch 
in diesem Jahr wieder zu den Obstsorten 
gehören, die einen hohen Belastungsgrad 
(84 %) aufweisen. Erfreulicherweise konnten 
jedoch keine Höchstmengenüberschreitungen 
bestimmt werden. Allerdings muss gesagt 
werden, dass ein leichter Anstieg der Proben 
in denen Mehrfachanwendungen nachgewie-
sen werden konnte zu verzeichnen ist. Dieser 
Sachverhalt sollte in die Diskussion um die 
toxikologische Beurteilung von Mehrfachan-
wendungen bei Frischobst mit einfließen.

Generell können mögliche Kontaminationen 
durch gründliches Waschen vor Verzehr der 
Früchte deutlich gemindert werden.

Die neue Fassbrause –  
eine kleine Warenkunde
Viele Brauereien erweitern ihr Sortiment 
und bieten neben den bereits etablierten 
Biermischgetränken auch Erfrischungs
getränke an, um dem rückläufigen Bier
konsum der Verbraucher zu begegnen.

In Anlehnung an die traditionelle Berliner 
Fassbrause haben vor allem Brauereien  
aus Westdeutschland einer „neuen“ Fass-
brause deutschlandweit zum Durchbruch 
verholfen. Sie erobert seit ca. 3 Jahren den 
deutschen Getränkemarkt und macht ande-
ren beliebten Erfrischungsgetränken wie  
z. B. Bionade® Konkurrenz. In Ostdeutsch-
land war Fassbrause schon lange als 
lokale Spezialität bekannt; sie ist lebens-
mittelrechtlich weder definiert, noch ist der 
Begriff markenrechtlich geschützt.

Bereits im vorigen Jahrhundert gab es in  
Berlin und Brandenburg eine Fassbrause. 
die aus Wasser, Malz und einem natürlichen 
Konzentrat aus Äpfeln und Süßholzwurzeln 
bestand. Das bis heute geheime Original-
Rezept wurde 1908 vom Chemiker Dr. Lud-
wig Scholvien (Gründer der damaligen Dr. 
Scholvien Essenzenfabrik, seit 1985 Rudolf 
Wild GmbH) in Berlin entwickelt, um seinem  
Sohn ein geschmacklich dem Bier ähneln-
des alkoholfreies Getränk anzubieten1). Der  
Grundstoff für diese herb-würzige „Ur-Fass
brause“ wird heute noch in Berlin herge-
stellt und mit Mineralwasser versetzt in 
Flaschen vermarktet oder wie früher vom 
Fass ausgeschenkt. Mitte der 1960er-Jahre 
wurde sie auch in den USA unter dem Na-
men Apple Beer eingeführt1). Da sie keinen 
Alkohol enthält wird sie im Berliner Volks-
mund auch als „Sportmolle“ bezeichnet, 
lebensmittelrechtlich wird sie als Limonade 
eingestuft.

Eine erfolgreiche Erdbeerernte auf dem Feld
Quelle: Privat
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Fassbrause

Die neue Fassbrause unterscheidet sich vom 
traditionellen Original durch andere Zutaten, 
wobei es mindestens 2 Varianten auf dem 
Markt gibt. Es werden limonaden- und bier
typische Grundstoffe verwendet; neben  
Wasser, Zucker, natürlichen Fruchtkonzen
traten (Aromen) und Vitaminen enthält sie 
entweder Gerstenmalz (Malzextrakt) und 
Hopfen oder alkoholfreies Bier. Der Anteil 
an alkoholfreiem Bier bewegt sich in der 
Regel zwischen 30 und 50 %, also weniger 
als in den bereits bekannten alkoholfreien 
Biermischgetränken. Von den angebotenen 
Geschmacksrichtungen überwiegen Zitrone, 
Holunder, Orange oder Waldmeister.

Da Fassbrausen regional in unterschiedlicher 
Zusammensetzung angeboten werden, kann 
nicht von einer einheitlichen Verkehrsauf
fassung oder Verbrauchererwartung ausge-
gangen werden. Die Bezeichnung Fassbrause 
ist keine Verkehrsbezeichnung im Sinne der 
Leitsätze für Erfrischungsgetränke und der 
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung. 
Selbst das Original ist keine Brause sondern 

eine Limonade, da natürliche Aromen verwen-
det werden. In den östlichen Bundesländern 
wurden die Begriffe Brause und Limonade 
häufig synonym verwendet.

Je nach Zusammensetzung wird Fassbrause 
häufig mit der beschreibenden Verkehrs
bezeichnung „alkoholfreies Mischgetränk 
aus …“ oder als „alkoholfreies Erfrischungs-
getränk“ in den Verkehr gebracht. Hierzu sei 
angemerkt, dass Erfrischungsgetränke nach 
den Leitsätzen für Erfrischungsgetränke als 
Zutaten weder Alkohol noch alkoholische Ge-
tränke enthalten, so dass die verwendete Be-
zeichnung „alkoholfreies Erfrischungsgetränk“ 
eigentlich eine pleonastische Wortschöpfung 
ist oder eine Selbstverständlichkeit hervorhebt.

Die Angabe „alkoholfrei“ wurde von Ver
braucherverbänden kritisiert, da noch Rest
alkohol aus dem zugesetzten alkoholfreien 
Bier enthalten sein kann. Fassbrause sei für 
Kinder daher nicht empfehlenswert, und der 
Verzehr könne Kinder außerdem an den Bier-
geschmack gewöhnen.
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Im CVUA-OWL wurden bisher Fassbrausen 
verschiedener Hersteller auch auf ihren  
Alkoholgehalt untersucht. Die Werte lagen  
in Fassbrausen mit einem Zusatz an alko
holfreiem Bier bei maximal 0,2 Volumen
prozent (%Vol) und damit im erlaubten 
Bereich. Fassbrausen ohne Zusatz von alko-
holfreiem Bier wiesen gar keinen Alkohol  
auf. Laut Lebensmittel-Kennzeichnungs
verordnung muss Alkohol bei Getränken,  
die mehr als 1,2 (%Vol) enthalten, deklariert 
werden.

Nach den Leitsätzen für Erfrischungs
getränke sollte der Alkoholgehalt, der aus 
Fruchtbestandteilen und/ oder Aromen 
stammen kann, 2 Gramm pro Liter (entspricht 
0,25 %Vol) nicht überschreiten. Ordnungs
gemäß hergestellte Fruchtsäfte können sogar 
bis zu 0,38 %Vol aufweisen. Zum Vergleich: 
Alkoholfreies Bier darf in Anlehnung an die 
gesetzliche Regelung für alkoholfreien Wein 
bis zu 0,5 %Vol Alkohol enthalten.

Für Kinder ist übrigens der Verzehr solcher 
Getränke nach Meinung der meisten Sucht-
experten und Toxikologen nicht gesundheits-
schädlich.

1) Stadtmagazin Zitty Berlin

Täuschung des Verbrauchers durch  
irreführende Kennzeichnung
Neben dem Schutz der Gesundheit des  
Verbrauchers stellt der Schutz des Ver
brauchers vor Irreführung und Täuschung 
eine wesentliche Aufgabe der Lebensmittel-
überwachung dar. Hierbei geht es nicht nur 
um die Aufdeckung großer Skandale, sondern 
um die Überprüfung der Kennzeichnung  
jeder einzelnen zu untersuchenden Probe. 
Der Schutz des Verbrauchers vor Irrefüh-

rung ist im deutschen und europäischen 
Lebensmittelrecht verankert. § 11 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches 
verbietet, Lebensmittel unter irreführender 
Angabe in den Verkehr zu bringen oder für 
Lebensmittel mit irreführenden Darstellun-
gen zu werben. Als Irreführung gilt insbe-
sondere,

• �wenn bei einem Lebensmittel zur Täu-
schung geeignete Bezeichnungen, Anga-
ben, Aufmachungen, Darstellungen oder  
sonstige Aussagen über die Eigenschaften 
eines Lebensmittels verwendet werden,

• �wenn einem Lebensmittel Wirkungen  
beigelegt werden, die ihm nach den 
Erkenntnissen der Wissenschaft nicht 
zukommen oder die wissenschaftlich nicht 
hinreichend gesichert sind,

• �wenn zu verstehen gegeben wird, dass  
ein Lebensmittel besondere Eigenschaften 
hat, obwohl alle vergleichbaren Lebens
mittel dieselben Eigenschaften haben,

• �wenn einem Lebensmittel der Anschein 
eines Arzneimittels gegeben wird.

Die EG-Lebensmittelbasisverordnung (VO 
(EG) Nr. 178/2002) enthält in Art. 16 ein Irre-
führungsverbot für die Kennzeichnung, Wer-
bung und Aufmachung  von Lebensmitteln 
sowie für die über sie verbreiteten Informati-
onen, gleichgültig über welches Medium.

In der neuen Lebensmittelinformationsver-
ordnung VO (EG) Nr. 1169/2011 findet sich 
Artikel 7 über die Lauterkeit der Informa
tionspraxis, der ausdrücklich auch erwähnt, 
dass das Irreführungsverbot ebenfalls für die 
Werbung gilt.

Im Nachfolgenden sollen einige Beispiele 
von Irreführung des Verbrauchers aus dem 
Berichtsjahr aufgeführt werden.
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Angaben zur Gesundheit und Entwicklung  
von Kindern

Gesundheitsbezogene Angaben
2006 trat die Verordnung über nährwert-  
und gesundheitsbezogene Angaben in Kraft, 
die den Verbraucher EU-weit vor irreführen-
den Angaben schützen soll, vor Auslobungen 
eines Produktes, für die es keinen wissen-
schaftlichen Nachweis gibt. Die Liste der 
zugelassenen nährwertbezogenen Angaben 
ist überschaubar, enthält Aussagen wie 
z.B. „fettarm“, „hoher Ballaststoffgehalt“, 
„proteinreich“, „mit einem hohen Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren“ und damit Angaben, 
mit denen zum Ausdruck gebracht wird, dass 
ein Lebensmittel besondere positive Nähr-
werteigenschaften besitzt.

„Calcium ist gut für starke Knochen“, „Mag
nesium wichtig für die Muskel- und Nerven
funktion“. Hierbei handelt es sich um ge-
sundheitsbezogene Angaben. Mit ihnen wird 
ausgedrückt, dass ein bestimmter Zusam-
menhang zwischen einem Lebensmittel oder 
Bestandteilen eines Lebensmittels und der 
Gesundheit besteht. Zum Schutz des Ver-
brauchers dürfen nur gesundheitsbezogene 
Angaben verwendet werden, die von der 
EU-Kommission zugelassen und in einer Liste 
veröffentlicht wurden. In einem aufwändigen 
Verfahren mussten gesundheitsbezogene 
Angaben von den Herstellern in der gesamten 
EU beantragt werden. Von der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
wurde bewertet, ob die Aussagen ausreichend 
wissenschaftlich belegt werden konnten. Eine 
Liste der zugelassenen und abgelehnten ge-
sundheitsbezogenen Angaben mit ihren Bedin-
gungen zur Anwendung findet sich heute auf 
der EU-Homepage http://ec.europa.eu/nuhc-
laims/. Neben den „normalen“ gesundheitsbe
zogenen Angaben gibt es Angaben zur Gesund-
heit und Entwicklung von Kindern, sogenannte 
„Kinder Claims“ und Angaben über die 
Reduzierung eines Krankheitsrisikos.

223 gesundheitsbezogene Angaben sind 
inzwischen zugelassen, zusätzlich 11 Kinder-
claims und 9 Angaben, die eine Reduzierung 
eines Krankheitsrisikos ausloben.

Der Wandel in der Kennzeichnung, den  
diese Verordnung bewirkt, sei am Beispiel  
von carnitinhaltigen Präparaten beschrieben, 
die bevorzugt als Nahrungsergänzungs- 
mittel oder Sportlernahrung angeboten 
werden. Diese Produkte enthalten gesund-
heitsbezogene Angaben zu L-Carnitin wie: 
beschleunigt die Fettverbrennung, verbessert 
die Erholung, erhöht die Ausdauer, Fettverlust-
System, in Verbindung mit einer ausgewogenen 
Ernährung und einem Fitnessprogramm kann 
L-Carnitin den Fettstoffwechsel positiv unter-
stützen. L-Carnitin hat im Stoffwechsel die 
Aufgabe, die langkettigen Fettsäuren zur 
Energiegewinnung in die Mitochondrien zu 
transportieren und ist Bestandteil einiger 
in der Mitochondrienmembran lokalisierter 
Enzyme. Nach Hahn (A.Hahn, Nahrungs
ergänzungsmittel, 2006 wissenschaftl. 
Verlagsgesellschaft Stuttgart) bewirkt eine 
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Supplementierung mit Carnitin keine Steige-
rung des Fettstoffwechsels.

Fünfzehn gesundheitsbezogene Angaben zu 
Carnitin wurden wegen fehlender wissen-
schaftlicher Nachweise von der EU-Kommis-
sion abgelehnt, keine beantragte gesundheits-
bezogene Angabe wurde zugelassen. Diese 
werden im Register der EU über abgelehnte 
gesundheitsbezogene Angaben geführt. Seit 
dem 14. Dezember 2012 gilt die Liste der zu-
gelassenen gesundheitsbezogenen Angaben, 
so dass seit diesem Zeitpunkt Produkte mit 
einer besonderen gesundheitsbezogenen 
Auslobung von Carnitin als irreführend und 
damit als nicht verkehrsfähig einzustufen sind. 
Dieses Verbot gilt neben der Kennzeichnung 
ebenfalls für die Werbung für Lebensmittel, so 
dass hier auch Zeitungsanzeigen, Broschüren 
und vor allem die Aufmachung im Internet von 
der Lebensmittelüberwachung zu prüfen sind.

Noch nicht abgeschlossen ist die Bewertung 
von ca. 2.000 Angaben zu botanischen Stoffen. 
Diese sind z.T. als traditionelle Arzneimittel 
im Verkehr, die einem anderen Zulassungs-
verfahren unterliegen als die entsprechenden 
gesundheitsbezogenen Angaben durch die 
EFSA.

Zum Schutz des Verbrauchers sind gesund-
heitsbezogene Angaben stets mit einem Hin-
weis auf die Bedeutung einer abwechslungs-
reichen und ausgewogenen Ernährung und 
einer gesunden Lebensweise zu ergänzen.

Verkehrsbezeichnung
Die Verkehrsbezeichnung soll den Verbrau-
cher über die Art des Produktes informieren 
und kann ihn daher bei falscher Verwendung 
auch irreführen. So ist unter einem „Zitronen-
pfeffer“ eine Gewürzmischung mit Pfeffer und 
Zitronenschalen oder Zitronenextrakt zu er-
warten, nicht jedoch eine Mischung aus Pfef-
fer, Salz, Zwiebeln, Zitronensäure, Dextrose, 
Mononatriumglutamat, Saccharose, Paprika, 
Curcuma- und Zitronenextrakt. Produkte die-
ser Art sind je nach Gewürz- oder Salzanteil 
als Gewürzsalz oder Gewürzzubereitung zu 
bezeichnen.

Auch bei der Kennzeichnung von Essigen  
kann es leicht zu einer Täuschung des Ver-
brauchers kommen. Der Obsthof, der einen 
Essig durch Vermischen von Himbeersaft und 
Weinessig herstellt und diesen als Himbeer
essig in den Verkehr bringt, weckt beim 
Verbraucher die Erwartung einen Essig zu 
haben, der aus Himbeeren durch alkoholische 
und Essigsäuregärung gewonnen wurde. 
Hier sollte die genaue Verkehrsbezeichnung 
„Weinessig mit Himbeersaft“ angeführt 
werden.

Zutatenverzeichnis
Bei Nahrungsergänzungsmitteln oder Sport-
lernahrung werden oft Vitamine zugesetzt, 
deren Gehalt dann auch kenntlich gemacht 
werden muss. Gewisse Abweichungen von der 
Kennzeichnung sind sicherlich zu tolerieren, 
bedingt durch Dosierungsschwankungen, 
Schwankungen der natürlichen Gehalte, 
Instabilität von Nährstoffen und dadurch be-Carnitinhaltige Lebensmittel
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gründete Überdosierung. In einem Fall wurde 
jedoch in einem Proteinpulver zur Herstellung 
eines Sportgetränks für Vitamin B2 nur die 
Hälfte des deklarierten Wertes gefunden, bei 
einem anderen Sportgetränk lag eine sehr 
hohe Vitamin B12 Überdosierung vor, es  
wurde mehr als das Siebenfache des de-
klarierten Gehaltes gefunden. Bei beiden 
Produkten stellt die Kennzeichnung eine 
Täuschung des Verbrauchers über die wahren 
Gehalte dar.

Vitamin C (Ascorbinsäure) ist in flüssigen 
Lebensmitteln nicht lagerstabil, so dass in 
einigen flüssigen Proben zu niedrige Vita-
min C-Gehalte nachgewiesen wurden. Die 
analytische Bestimmung des Ascorbinsäure-
gehaltes erfolgt über Hochdruckflüssigkeits-
chromatographie des wässerigen Proben
extraktes, stabilisiert durch Phosphorsäure, 
mit  Auftrennung an einer Umkehrphasen
säule (Fließmittel Kaliumdihydrogenphos-
phat-Lösung, pH 2,9) und UV-Detektion. In 
einem Nahrungsergänzungsmittel konnte gar 
kein Vitamin C mehr bestimmt werden, ob-
wohl ein Gehalt gekennzeichnet war. In zwei 
anderen Nahrungsergänzungsmitteln konnte 
auch unter Beachtung der Lagerhinweise 
nach dem Öffnen – dunkel im Kühlschrank 
lagern – schon nach 5tägiger Lagerung ein 
zu geringer Vitamin C-Gehalt beobachtet 
werden. Hierbei handelte es sich um Proben, 
bei denen aufgrund der Verzehrsempfeh-
lung jedoch nicht von einem kurzfristigen 
Verbrauch des Nahrungsergänzungsmittels 
auszugehen war. Bei allen Proben war keine 
Gesundheitsgefährdung aufgrund der Unter- 
oder Überdosierung anzunehmen.

Anschein eines Arzneimittels
Nach dem Gesetz wird es auch als Irrefüh-
rung betrachtet, wenn einem Lebensmittel 
der Anschein eines Arzneimittels gegeben 

wird, d.h. es werden ihm heilende Wirkungen 
zugeschrieben. Es wurden zwei Proben von 
Ganoderma lucidum, dem Pilz „Glänzender 
Lackporling“, wegen Ihrer weitreichenden 
medizinischen Heilungsversprechen im um-
fangreichen Werbematerial beanstandet.

Süßstoffe in Mineralwasser
In den Begriffsbestimmungen für natürliches 
Mineralwasser heißt es in der Mineral- und 
Tafelwasserverordnung „Es hat seinen Ur-
sprung in unterirdischen, vor Verunreinigun-
gen geschützten Wasservorkommen und […] 
es ist von ursprünglicher Reinheit […]“. 

Dem gegenüber steht die immer größere 
Leistungsfähigkeit der modernen instrumen-
tellen Analytik, bei der Kontaminanten und 
Inhaltsstoffe in immer geringeren Konzen-
trationen bestimmt werden können. Hierzu 
gehört auch die Flüssigchromatographie mit 
Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MSMS) 
zur Bestimmung von Süßstoffen in Wasser.

Süßstoffe sind Ersatzstoffe für Zucker, die 
sich durch eine hohe Süßkraft auszeichnen. 
Diese ist je nach Süßstoff um 2 bis 4 Zehner-
potenzen höher als die der Saccharose, des 
normalen Haushaltszuckers. Die Mehrzahl 
der Süßstoffe wird künstlich hergestellt. 
Neben der allgemeinen Nutzung werden sie 
auch in vielen Light-Getränken eingesetzt. Die 
meisten Süßstoffe werden unverändert mit 
dem Urin wieder ausgeschieden und gelan-
gen anschließend in Kläranlagen, in deren 
Aufbereitungsstufen sie ebenfalls nur bedingt 
abgebaut werden. Mit dem Kläranlagenablauf 
kommen die Süßstoffe dann in Flüsse und 
Seen und können durch Versickerung auch 
das Grundwasser erreichen. Der Nachweis 
von Süßstoffen in Flüssen, Seen und Grund-
wässern gilt daher auch als Abwasserindi
kator.
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In 2012 wurden insgesamt 108 Mineral-
wasserproben auf die Süßstoffe Acesulfam, 
Aspartam, Cyclamat, NHDC (Neohesperidin-
Dihydrochalkon), Saccharin, Sucralose und 
Neotame untersucht. Hierbei handelte es sich 
überwiegend um abgefüllte Mineralwässer 
und Rohwässer aus Mineralwasserbrunnen 
der Region, sowie einige weitere deutsche 
Mineralwässer. Von den untersuchten Proben 
waren in neun Proben Süßstoffe nachweis-
bar. In sechs Proben konnte Acesulfam mit 
Gehalten von 0,094 bis 4,63 µg/l , in zwei 
Proben Aspartam mit 0,066 und 0,067 µg/l 
und in vier Proben Cyclamat im Konzentra
tionsbereich von 0,052 bis 0,136 µg/l ermittelt 
werden. Bei sechs der neun Proben handelte 
es sich um parallele Befunde des Rohwas-
sers und des abgefüllten Wassers. Hieraus 
lässt sich ableiten, dass die Gehalte nicht auf 
eine Kontamination durch die Produktion von 
Süßstoff enthaltenden Erfrischungsgetränken 
im gleichen Betrieb zurückzuführen ist.

Auch wenn von Süßstoffen keine Gesund-
heitsgefährdungen ausgehen und die hier 
gemessenen Konzentrationen noch nicht 
zu einer geschmacklichen Veränderung der 
Mineralwässer führen, so zeigen die Unter-
suchungen, dass die hohen Anforderungen, 
die an Mineralwasser mit seiner natürlichen 
Reinheit gestellt werden, oftmals keine Gül-
tigkeit mehr haben. Dies wird auch durch die 
Ergebnisse der Mineralwasseruntersuchun-
gen aus den Vorjahren bestätigt, bei denen 
Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln und 
Arzneimittelrückstände in Mineralwässern 
nachweisbar waren.

Tierarzneimittelrückstände –  
Nationaler Rückstandskontrollplan
Im Rahmen des Nationalen Rückstands
kontrollplanes wurden im Berichtszeitraum 
3.667 Stichproben auf Tierarzneimittel
rückstände hin untersucht. Hiervon wurden 
vier Proben beanstandet. Die Tabelle (rechts 
oben) zeigt die beanstandeten Stichproben.

Xylazin ist ein Wirkstoff, der zur Sedierung, 
Muskelrelaxation und Analgesie bei kleinen 
Eingriffen verwendet werden kann. Für  
die Anwendung bei Schweinen ist dieser 
Wirkstoff jedoch nicht zugelassen. Mög
licherweise werden Sedativa in der Praxis 
auch zum Zwecke der Transporterleichterung 
verwendet. Das Diazepam ist möglicherweise 
auch zu diesem Zweck einge-setzt worden.

Metronidazol ist ein verbotener Wirkstoff,  
der bei Lebensmittel liefernden Tieren in 
keinem Fall verwendet werden darf. Dieser 
Wirkstoff findet im Humanbereich häufig 
Anwendung. Vermutlich wurde im vorlie-
genden Fall das Probenmaterial durch den 
Probenehmer, der gerade mit Metronidazol 
behandelt wurde, unwissentlich mit diesem 
Stoff belastet.Süßstoffe in Mineralwasser
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	 Wirkstoff	 Arzneigruppe	 Matrix	 Befund	 Höchstwert	 Probentyp

	 Xylazin	 Sedativum	 Niere	 0,49 µg / kg	 nicht zugelassen	 Schwein
	 Metronidazol	 Antibiotikum	 Muskulatur	 0,52 µg / kg	 verboten	 Schwein
	 Diazepam	 Sedativum	 Niere	 1,88 µg / kg	 nicht zugelassen	 Pferd
	 Flubendazol	 Antiparasitikum	 Leber	 771 µg / kg	 400 µg / kg	 Schwein

Beanstandete Stichproben

Flubendazol ist ein häufig verwendetes 
Antiparasitikum, das insbesondere gegen 
verschiedene Würmer wirksam ist. Bei Flu-
bendazol muss eine Wartezeit von 14 Tagen 
eingehalten werden.

Nachuntersuchte, im Hemmstofftest  
positive Proben
Im Rahmen des Rückstandskontrollplanes 
wurden zusätzlich ca. 40.000 Proben mit 
dem Hemmstofftest untersucht. Ein positiver 
Hemmstofftest besagt, dass die betreffende 
Probe antibiotisch wirksame Stoffe beinhaltet. 
Eine Nachuntersuchung mit rückstandsana-
lytischen Methoden dient der Identifizierung 
und Quantifizierung dieser Stoffe.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurden aktuell 
alle diejenigen Proben im Hemmstofftest als 
positiv bewertet, deren Hemmhof min-
destens 1 mm betrug. Bisher wurden nur 
diejenigen Proben als positiv bewertet, deren 
Hemmhof mindestens 2 mm betrug. Die-
ses Herabsetzen der Entscheidungsgrenze 
hat allerdings keinerlei zusätzliche positive 

Befunde erbracht, wie aus der niedrigen 
Identifizierungsrate von 49 % hervorgeht. In 
den Vorjahren lag die Identifizierungsrate 
immer zwischen 95 und 100 %. Das bedeutet 
in fast jeder Hemmstoff positiven Probe konn-
ten Arzneimittelrückstände nachgewiesen 
werden. Damit wird klar, dass das Herunter-
setzen der Entscheidungsgrenze leider keine 
positiven Auswirkungen zeigte. Zusätzlich war 
jedoch zur Bearbeitung der erheblich gestie-
genen Probenzahl eine deutliche Mehrarbeit 
erforderlich. Da diese Mehrarbeit keinen 
Effekt auswies, sollte die Entscheidungsgren-
ze wieder auf den sinnvollen Wert von 2 mm 
hoch gesetzt werden.

224 im Hemmstofftest positive Proben 
wurden rückstandsanalytisch weitergehend 
untersucht. In 49 % dieser Proben konnte ein 
Arzneimittelrückstand identifiziert werden. 
Bei 37 Befunden (= 16,5 %) waren die Gehalte 
so hoch, dass die Proben beanstandet werden 
mussten. Im Einzelnen wurden folgende in 
der Tabelle (nächste Seite) aufgelistete Stoffe 
gefunden.
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Untersuchung von Lebensmitteln  
auf künstliche Radioaktivität
Im Rahmen der routinemäßigen Überwa-
chung der Radioaktivität in der Umwelt im 
Rahmen des Strahlenschutz-Vorsorgege-
setzes (StrVg) werden von den Messstellen 
Untersuchungen auf künstliche Radioaktivität 

in Lebensmittel, Futtermittel und Umweltpro-
ben durchgeführt. Daneben wurden auch  
ausgewählte Lebensmittelproben im Rahmen 
der Lebensmittelüberwachung vor dem 
Hintergrund der Reaktorunfälle in Tscher-
nobyl und in Fukushima auf ihren Gehalt an 
radioaktiven Isotopen untersucht.

	
Wirkstoff

	 Anzahl der	 Anzahl der	
Tierarten		  Identifizierungen	 Beanstandungen

	 Tetracycline	 76	 10	 Sau (6), Mastschwein (69), Eber (1)
	 Penicilline	 23	 7	 Sau (13), Mastschwein (8), Kuh (2)
	 Chinolone	 19	 8	 Sau (11), Mastschwein (4), Kuh (4)
	 Sulfonamide	 20	 3	 Sau (5), Mastschwein (14)Kuh (1)
	 Trimethoprim	 15	 3	 Sau (2), Mastschwein (13)
	 Dihydrostreptomycin	 7	 3	 Sau (4), Mastschwein (1)
	 Flubendazol	 5	 0	 Mastschwein (5), Sau (2)
	 Lincomycin	 5	 0	 Mastschwein (4), Sau (1)
	 Tulathromycin	 4	 0	 Mastschwein (4)
	 NSAIDs	 4	 1	 Mastschwein (3), Sau (1)
	 Neomycin	 2	 0	 Kuh (2)
	 Dexamethason	 3	 1	 Mastschwein (1), Kuh (2)
	 Gentamicin	 1	 1	 Kuh (1)
	 Tilmicosin	 1	 0	 Mastschwein (1)
	 Summierung	 285 Befunde	 37 positive Befunde
		  in 110 Tieren	 in 34 Tieren
		  von insgesamt	 von insgesamt
		  224 Tieren	 224 Tieren

Positive Befunde aufgeschlüsselt nach Wirkstoff

	 Probenart	 Radionuklid	 Herkunft	 Anzahl	 min	 max	 Grenzwert
				    Proben	 (Bq/kg)	 (Bq/kg)	 (Bq/kg)

	 Pfifferlinge	 Cs 137	 Litauen, Weißrussland	 9	 12	 216	 600
	 Wildschweine	 Cs 137	 OWL	 48	 <1	 970	 600
	 Grüner Tee	 Cs 137	 Japan	 12	 <0,7	 1,7	 500
	 Fisch	 Cs 134	 Pazifik	 35	 <0,16	 1,54	 100*
							       (Summe
		  Cs 137			   <0,18	 2,7	 134+137)

Radioaktive Belastung von Lebensmitteln� *Herkunft Japan (sonst 1250 Bq/kg)
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Polyzyklische aromatische  
Kohlenwasserstoffe (PAK)
Analytik in Lebensmitteln, Wässern,  
Kosmetika und Bedarfsgegenständen

Was sind PAK? (vgl. 1,2,3)
Bekannt ist, dass gefährliche Stoffe entstehen 
können, wenn beim Grillen das Fett auf die 
heiße Kohle tropft und der Rauch dann unser 
Grillgut umströmt. Aber was sind das für 
Stoffe, von denen hier die Rede ist? Es geht 
um polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe. Diese polyzyklischen aromatische Koh-
lenwasserstoffe oder kurz PAK genannt, sind 
chemische Verbindungen, die aus mindestens 
zwei kondensierten Benzolringen beste-
hen und meist in Gemischen aus mehreren 
verschiedenen Substanzen dieses Bauplans 
bestehen. Sie werden bei der nicht vollstän
digen Verbrennung oder Pyrolyse organischer 
Materialien gebildet, z.B. eben dann, wenn 
Fett beim Grillen auf die Heizquelle tropft 
(Pyrolyse). Die PAK gelangen aber auch über 
andere technologische Prozesse, häusliche 
Zubereitungstechniken oder auch über Um-
welteinflüsse in die Lebensmittel.

In der Umwelt kommen PAK unter anderem in 
Mineralölen, Bitumen, Pech, Teer, Ruß, Flug-
asche, Tabakrauch, Abfällen von Kokereien 
oder den Emissionen aus Heizkraftwerken, 
Kraftfahrzeugen, Müllverbrennungsanlagen, 
Waldbränden und privaten Heizanlagen vor. 
So gelangen sie als Umweltkontaminanten 
gebunden an Staub und Russpartikel in die 
Atmosphäre und über die Auswaschung durch 
den Regen auch in Boden und Wasser. Hier 
können sie von Pflanzen über die Wurzeln 
aufgenommen werden.

Bedingt durch die technologischen Prozes-
se bei der Herstellung und Zubereitung ist 
beispielsweise für Räucherwaren, Grillgut 

und geröstete Lebensmittel das Risiko mit PAK 
belastet zu sein höher als bei anderen Lebens-
mitteln. Als Umweltkontaminanten können 
diese Substanzen aber auch in blättrigen Ge-
müsesorten und anderen pflanzlichen Lebens-
mitteln auftreten. Aufgrund der durchschnitt-
lichen Verzehrsmengen stellen Gemüse, Obst, 
Getreide und Getreideprodukte sowie pflanzli-
che Fette und Öle die Hauptaufnahmequellen 
an PAK dar. Es wird geschätzt, dass die mittle-
re tägliche Aufnahmemenge an Benzo(a)pyren, 
einem Marker-PAK etwa 0,2 bis 0,5 µg pro 
Person beträgt4). Während Nichtraucher den 
PAK hauptsächlich durch den Verzehr konta-
minierter Lebensmitteln ausgesetzt sind, hat 
das Rauchen bei Rauchern einen deutlichen 
Anteil an der Aufnahme. Auch Bedarfsgegen-
stände und Kosmetika können PAK enthalten. 
Diese können beispielsweise in Schuhen oder 
Hand- bzw. Fahrradgriffen aus Elastomeren, 
Gummi oder Kunststoffen vorkommen und von 
uns durch Körperkontakt mit den Materialien 
aufgenommen werden.

Beim Menschen werden nur ca. 10 % der mit 
der Nahrung aufgenommenen PAK resorbiert. 
Diese werden nach der Aufnahme schnell 
in fast alle Organe verteilt und weitgehend 
metabolisiert, aber nicht bioakkumuliert. Bei 
der Metabolisierung können hochreaktive 
Zwischenprodukte entstehen, extrem geno-
toxische Verbindungen, die Tumore auslösen 
können.

Da es sich bei einigen PAK folglich um genoto-
xische und kanzerogene Verbindungen handelt, 
ist es nicht möglich einen Schwellenwert für 
unbedenkliche Mengen in Lebensmitteln an-
zugeben. Nach heutigem Kenntnisstand kann 
bei solchen Substanzen schon die geringste 
Menge schädlich sein. Im Idealfall sollte man 
mit derartigen Substanzen daher gar nicht in 
Berührung kommen. Dies ist in der Realität al-
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lerdings nicht immer möglich. Ein Ansatz zum 
Schutz der Verbraucher ist das sogenannte 
ALARA-Prinzip (as low as reasonably achiev
able), also der Versuch, das Risiko bei ver-
tretbarem Aufwand so weit wie technologisch 
möglich zu reduzieren. Einen anderen Ansatz, 
der es erlauben soll Risiken bei genotoxischen 
und kanzerogenen Substanzen abzuschätzen, 
obwohl, wie oben erläutert, kein Schwellen-
wert angegeben werden kann, verfolgt das so 
genannte MOE-Konzept (margin of exposure). 
Im Gegensatz zum ALARA-Prinzip ist hier 
eine Art Vergleich des Ausmaßes der Risi-
ken möglich. Der MOE-Wert wird dabei über 
zwei Variablen berechnet: die Dosis, bei der 
erstmalig negative Auswirkungen festgestellt 
werden können und das Expositionsniveau. 
Ein fundiertes Risikomanagement erfolgt am 
Besten auf einer Kombination beider Kon-
zepte, der Abschätzung und Priorisierung der 
Risiken unter Einbeziehung der voraussicht
lichen Exposition über den MOE-Wert und 
dem Ansatz die Risiken dann so weit wie 
möglich zu reduzieren.

Was gibt es für rechtliche Regelungen?  
(vgl. 2,5)
Die zulässigen Höchstgehalte für PAK in 
Lebensmittel sind in der EU in der VO (EG) 
Nr. 1881/2006 der Kommission zur Fest-
setzung der Höchstgehalte für bestimmte 
Kontaminanten in Lebensmitteln festgelegt. 
2011/2012 wurden die festgelegten Höchst-
gehalte durch die Verordnung VO (EU) Nr. 
835/2011 aktualisiert und so dem derzeitigen 
Kenntnisstand angepasst.

Nachdem 2002 der Wissenschaftliche Le-
bensmittelausschuss der EU das Vorkommen 
und die Toxizität von PAK in Lebensmitteln  
geprüft hatte6), wurden fünfzehn Substanzen 
aufgrund ihrer potenziellen genotoxischen 
Eigenschaften als Prioritätssubstanzen aus-

gewählt, wobei Benzo(a)pyren als Markersub-
stanz vorgeschlagen wurde.

Entsprechend wurden mit der Einführung der 
VO (EG) Nr. 1881/2206 auch Höchstmengen 
für Benzo(a)pyren als Markersubstanz für 
kanzerogene PAK in bestimmten hoch belas-
teten oder häufig verzehrten Lebensmittel 
festgelegt (z.B. Fette und Öle, geräuchertes 
Fleisch/geräucherter Fisch, Babynahrung).

2005 führte der Gemeinsame FAO/WHO-
Sachverständigenausschuss für Lebensmit-
telzusatzstoffe (JECFA) eine Risikobewertung 
für PAK durch7), in der auch die MOE (s.o.) 
abgeschätzt wurden. Auf Grundlage dieser 
Risikobewertung wurden einerseits die PAK 
als von geringer Bedeutung für die mensch-
liche Gesundheit eingestuft und die Liste 
der Prioritätssubstanzen andererseits um 
eine weitere Substanz, das Benzo(c)fluoren 
erweitert.

Es wurden weitere Daten über PAK in 
Lebensmitteln gesammelt die 2007/2008 
von der EFSA unter Berücksichtigung des 
MOE-Konzepts evaluiert wurden2). Daten zum 
Vorkommen zeigten für einige Lebensmittel 
deutlich geringere Hintergrundbelastung als 
angenommen, außerdem ermöglichten neue 
technologische Verfahren eine Minimierung 
der PAK-Gehalte (z.B. neue Räuchertechniken, 
spezielle Grillverfahren). Das Gutachten der 
EFSA kam zu dem Schluss, dass bei durch-
schnittlicher Exposition über Lebensmittel 
geringe Bedenken für Gesundheit des Ver-
brauchers bestünden, bei Verbrauchern mit 
hohem Konsum an kritischen Lebensmitteln 
könne dieser Konsum nach dem MOE-Konzept 
aber problematisch sein. Des Weiteren ergab 
die Evaluierung, dass in 30 % der untersuch-
ten Proben, in denen kein Benzo(a)pyren 
detektiert wurde, andere kanzerogene oder 
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genotoxische PAK gefunden wurden. Dem-
nach sei Benzo(a)pyren kein guter Marker für 
PAK in Lebensmitteln, besser wäre z.B. eine 
Summe aus mehreren PAK. Die Risikocharak-
terisierung sollte dabei auf PAK basieren, für 
die Daten zur oralen Toxizität vorhanden sind, 
entsprechend wurden acht PAK ausgewählt. 
Neben der Summe dieser acht PAK wurde 
auch die Summe von vier bzw. zwei dieser PAK 
als Indikatorparameter geprüft. Das Ergebnis 
der Prüfung war, dass zum Beispiel die Sum-
me aus vier PAK gut geeignet war.

Mit der Überarbeitung der VO (EG) 1881/2006 
sind daher Grenzwerte für die Summe von 
vier PAK (Benzo(a)pyren, Chrysen, Benzo(a)
anthracen und Benzo(b)fluoranthen) dazu
gekommen, so dass auch Lebensmittel 
erfasst werden, die kein Benzo(a)pyren aber 
andere PAK enthalten. Einzelne Grenzwerte 
wurden aufgrund der neuen Daten des EFSA 
Gutachtens teilweise herabgesetzt.

Mit der daraus resultierenden Änderung der 
VO (EG) 1881/2006 gelten ab September 2012 
neue Höchstgehalte für Produkte, die zum un-
mittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt 
sind, wobei die Höchstgehalte für viele der 
Produkte in den nächsten Jahren noch weiter 
gesenkt werden.

Für Öle und Fette mit Ausnahme von Kakao-
butter und Kokosnussöl liegen die neuen 
Höchstgehalte bei 2,0 µg/kg für Benzo(a)pyren 
und 10,0 µg/kg für die Summe der vier PAK. 
Kakaobutter hat aufgrund der Herstellungs-
weise höhere Gehalte an PAK als andere Fette 
und Öle. Da sie, als ein Hauptbestandteil von 
Schokolade, zur Exposition besonders auch 
von Kindern beiträgt, ist ein Höchstgehalt für 
Kakaobohnen und Folgeerzeugnisse dennoch 
wichtig. Für Kakaobohnen und Folgeerzeug-
nisse gilt daher ab April 2013 ein Höchstgehalt 

für Benzo(a)pyren von 5,0 μg/kg Fett und für 
die Summe der vier PAK von 35,0 μg/kg Fett. 
Kokosnussöl hat ebenfalls höhere PAK-Ge-
halte als andere Fette und Öle, hier gelten die 
Höchstgehalte 2,0 µg/kg für Benzo(a)pyren und 
20,0 µg/kg für die Summe der vier PAK.

Die Höchstgehalte für geräucherte Produkte 
(Fleisch, Fleischerzeugnisse, Muskelfleisch 
von Fischen, Fischereierzeugnisse, Krebstie-
re, Sprotten), Muscheln (frisch, gekühlt oder 
gefroren) und wärmebehandeltes Fleisch und 
wärmebehandelte Fleischerzeugnisse, die an 
den Endverbraucher verkauft werden sind mit 
5,0 µg/kg für Benzo(a)pyren und 30,0 µg/kg für 
die Summe der vier PAK festgelegt.

Für Trinkwasser gelten die Grenzwerte  
der Trinkwasserverordnung, in der ande-
re Markersubstanzen als bei den übrigen 
Lebensmitteln herangezogen werden. In der 
Trinkwasser-Verordnung sind für Benzo(a)
pyren ein Grenzwert von 0,01 µg/L und für die 
Summe aus Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)
fluoranthen, Benzo(ghi)fluoranthen und 
Indeno(1,2,3-cd)pyren ein Grenzwert von  
0,1 µg/L festgelegt.

Für Bedarfsgegenstände gibt es derzeit keine 
spezifischen rechtlichen Bestimmungen zu 
PAK-Gehalten. Gemäß § 30 des Lebens- und 
Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) ist es für 
Bedarfsgegenstände allerdings verboten, sie 
derart herzustellen oder zu behandeln, dass 
sie bei bestimmungsgemäßem oder voraus-
zusehendem Gebrauch geeignet sind, die 
Gesundheit durch ihre stoffliche Zusammen-
setzung, insbesondere durch toxikologisch 
wirksame Stoffe oder durch Verunreinigungen, 
zu schädigen beziehungsweise Gegenstände 
oder Mittel, die diese Eigenschaften besitzen, 
als Bedarfsgegenstände in den Verkehr zu 
bringen.
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Das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) führte 2010 eine Risikobewertung 
zu PAK in Verbraucherprodukten durch, in 
die Analysendaten aus über 5300 Proben 
eingeflossen sind8). Durch die Studie konnte 
unter anderem gezeigt werden, dass in über 
90 % der untersuchten Produkte keine PAK 
nachgewiesen werden konnten und es somit 
technisch möglich ist einen Eintrag von PAK 
in Verbraucherprodukte zu vermeiden. Diese 
Risikobewertung des BfR ist Teil eines Be-
schränkungsdossiers, das die PAK nach  
VO (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung) als 
Stoffe vorschlägt, die aufgrund ihrer gesund-
heitsschädlichen Eigenschaften in bestimm-
ten Produkten beschränkt oder verboten wer-
den sollen. In dem Dossier wird empfohlen 
den Gehalt an krebserregenden PAK in Ver-
braucherprodukten, in Anlehnung an die der-
zeitige Nachweisgrenze der Analysenmethode 
des deutschen ‚GS’-Gütesiegels (‚Geprüfte 
Sicherheit’), auf maximal 0,2 mg/kg zu be-
schränken9). Seit Ende 2012 liegt ein Entwurf 
für eine konkrete Regelung im Rahmen der 
REACH Verordnung vor, in dem vorgesehen 
ist, dass Verbraucherprodukte nicht mehr als 
1 mg/kg der gelisteten PAK mit Benzo(a)pyren 
als Leitsubstanz enthalten dürfen.

Für kosmetische Mittel sind in Anlage 1 der 
Kosmetikverordnung die Stoffe aufgelistet, 
die bei dem Herstellen oder Behandeln von 
kosmetischen Mitteln nicht verwendet werden 
dürfen, darunter sind auch PAK wie z.B. 
Chrysen, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(a)pyren 
und Dibenz(a,h)anthracen. Für Tätowier
farben gilt die Tätowiermittelverordnung, 
die unter anderem festlegt, dass auch beim 
gewerbsmäßigen Herstellen oder Behandeln 
von Tätowiermitteln Stoffe, die in Anlage 1 der 
Kosmetikverordnung aufgeführt sind, nicht 
verwendet werden dürfen. Das BfR empfiehlt 
in seiner Stellungnahme 044/2011 von 1. Juli 

201110) PAK in Tätowiermitteln auf technisch 
unvermeidbare Gehalte zu reduzieren. Was 
als technisch unvermeidbare Gehalte anzuse-
hen ist, sollte sich dabei an den im Beschluss 
„ResAP(2008)1 on requirements and criteria 
for the safety of tattoos and permanent make-
up“ des Europarates11) festgelegten maximal 
zulässigen Konzentrationen von Verunreini-
gungen in Produkten für Tattoos orientieren. 
Dies sind 0,5 mg/kg für die Summe aller PAK 
und 5 µg/kg für Benzo(a)pyren. Tätowiermit-
tel, die die im Beschluss des Europarates 
empfohlenen Gehalte überschreiten, stellten 
nach Auffassung des BfR eine ernste Gefahr 
im Sinne von Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/
EG (RAPEX) dar. RAPEX ist das Schnellwarn-
system der EU für Verbraucherprodukte. Über 
dieses System werden von den einzelnen 
Mitgliedsstatten Informationen zu Maßnah-
men mitgeteilt, die Produkte betreffen, die 
eine ernste Gefahr für die Gesundheit und 
Sicherheit von Verbrauchern darstellen. Dabei 
werden sowohl von Behörden angeordnete als 
auch freiwillige Maßnahmen der Hersteller 
über RAPEX berichtet. Auch 2012 wurden Tä-
towierfarben wegen überhöhter PAK-Gehalte 
über RAPEX gemeldet.

Was wurde untersucht?
Im CVUA-OWL wurden 16 Öle und im Rahmen 
des bundesweiten Überwachungsplans 
auch 18 Proben Grillgut untersucht. Des 
Weiteren wurden 253 Wasserproben gemäß 
Trinkwasserverordnung, sechs Bedarfsge-
genstände und drei Tätowierfarben auf PAK 
untersucht.

Erfreulicher Weise konnten bei den Lebens-
mittelproben keine Überschreitungen der 
neu festgelegten Höchstgehalte festgestellt 
werden. Auch bei den Proben die gemäß 
Trinkwasserverordnung untersucht wurden 
gab es keine auffälligen Werte.
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Bei den untersuchten Bedarfsgegenständen 
fiel das Obermaterial eines Schuhs durch ei-
nen hohen Gehalt an PAK, u.a. auch mit Naph-
thalin, auf. Weiterhin wies eine „Haarbürste 
mit Spiegel“ Teergeruch sowie einen extrem 
hohen PAK- und besonders auch Benzo(a)
pyren-Gehalt auf. Bei beiden Produkten ent-
sprach der hohe PAK Gehalt nicht dem, was 
beim Herstellungsprozess an Minimierung der 
PAK möglich ist. PAK-arme Rohstoffe stehen 
am Markt zur Verfügung, wie auch die hohe 
Zahl an Produkten zeigt, die in Studien keine 
nachweisbaren PAK Gehalte aufwiesen8).

Die Tätowierfarben stellen analytisch auf-
grund ihrer sehr uneinheitlichen Zusammen-

setzung eine Herausforderung dar. Neben 
einer weiterführenden Methodenentwicklung 
wurden auch Messungen an Tätowierfarben 
vorgenommen, wobei der Umfang der analy-
sierbaren PAK dabei stark von der jeweiligen 
Zusammensetzung der Farbe abhängig war. 
Zwei der Tätowierfarben fielen durch hohe 
PAK-Gehalte, deutlich oberhalb der als tech-
nisch unvermeidbar angenommenen Gehalte 
auf. Auch im Bereich der Lebensmittelanalytik 
wurde neben der Routineanalytik an der 
Entwicklung der Methode zur Übertragung 
auf weitere Lebensmittelkategorien gearbei-
tet. 2013 soll die Ausweitung der Methode 
weiterverfolgt und die bestehende Methode 
optimiert werden.
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Vitamine und ihre Bedeutung  
in der Tierernährung
Vitamine sind für den tierischen Stoffwechsel 
ebenso wichtig wie für den menschlichen. Sie 
sind Voraussetzung für Wachstum, Leis-
tungs- und Fortpflanzungsfähigkeit sowie der 
Gesunderhaltung des Organismus.

Vitamine können vom Organismus nicht oder 
nur in nicht den Bedarf deckenden Mengen 
selbst synthetisiert werden und müssen daher 
extern zugeführt werden. Dies geschieht vor 
allem durch die Aufnahme mit der Nahrung, 
alternativ können einige Vitamine auch aus 
der mikrobiellen Synthese der den Magen-
Darm-Trakt besiedelnden Mikroorganismen 
bezogen werden. So können beispielsweise 
Wiederkäuer ihren Bedarf an wasserlöslichen 
Vitaminen größtenteils aus der mikrobiellen 
Syntheseleistung im Pansen decken.

Da die Vitamine von außen zugeführt werden 
müssen, werden sie als essenziell (lebens
notwendig) bezeichnet.

Darunter fallen aus ernährungsphysiolo
gischer Sicht 13 Verbindungen, die fettlösli-
chen Vitamine Vitamin A (Retinol), Vitamin D 
(Calciferol), Vitamin E (Tocopherol) und Vita-

min K (Phyllochinon) sowie die wasserlöslichen 
Vitamine Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 
(Riboflavin), Vitamin B6 (Pyrodoxin), Vitamin 
B12 (Cobalamin), Vitamin C (Ascorbinsäure), 
Niacin, Pantothensäure, Biotin und Folsäure.

Eine Besonderheit betrifft dabei das Vitamin C, 
das lediglich von Primaten (Mensch, Men-
schenaffe), Meerschweinchen, Fledermäusen 
und wenigen anderen Ausnahmen nicht selbst 
synthetisiert werden kann. Nur für diese 
Lebewesen gilt daher die oben dargestellte 
klassische Vitamindefinition des Vitamin C. 
Entsprechend spielt das Vitamin C in der Tier-
ernährung kaum eine Rolle.

Neben den Vitaminen gibt es weiterhin Stoffe 
mit vitaminähnlichem Charakter (z.B. Cholin, 
Inosit) die im Gegensatz zu den Vitaminen 
vom Organismus selbst gebildet werden kön-
nen. Allerdings ist diese Eigenproduktion bei 
bestimmten Tierarten oder Stoffwechsellagen 
(z.B. bei Stress oder Krankheit) nicht immer 
ausreichend um Mangelerscheinungen zu 
vermeiden.

Der Vitaminbedarf von Tieren ist von ver-
schiedenen Faktoren wie Alter, Geschlecht 
und Haltungsform abhängig. In der intensiven 
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Nutztierhaltung reichen die natürlicherweise 
im Futter vorkommenden Vitamingehalte 
nicht immer aus, auch wenn eine gänz
liche Vitaminunterversorgung praktisch nie 
vorkommt. Aber auch eine nur unzureichende 
Versorgung mit einem oder mehreren Vita
minen kann Fortpflanzungsstörungen, Wachs-
tumshemmung, verminderte Leistungsfähig-
keit oder ein geschwächtes Immunsystem zur 
Folge haben. Dies kann sich negativ auf die 
Produktivität der Tiere (Milch, Eier, Fleisch) 
auswirken oder zu einer erhöhten Rate an 
Tierverlusten führen.

Neben der Hauptwirkung der Vitamine im 
Stoffwechsel schreiben einige Forschungs-
ergebnisse den Vitaminen bei entsprechend 
hoher Dosierung darüber hinausgehende 
positive Effekte wie Stressabbau, erhöhte 
Immunität oder auch bessere Qualität der 
tierischen Erzeugnisse zu.

Zur Vermeidung von Mangelerscheinungen 
und zur Förderung von leistungsorientierten 
Zielen werden die in der Tierernährung  
eingesetzten Futtermittel daher mit Vita
minen angereichert. Zu bedenken ist dabei, 
dass nicht nur die unzureichende Vitamin-
Versorgung ein Problem darstellen kann,  
sondern dass auch eine Vitamin-Überver-
sorgung unerwünschte Folgen haben kann. 
Während die wasserlöslichen Vitamine bei zu 
hoher Konzentration im Körper bei Mensch 
und Tier über die Niere relativ einfach aus-
geschieden werden können, reichern sich die 
fettlöslichen Vitamine im Körper an und kön-
nen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
(z.B. Hautausschläge, Gelenkbeschwerden) 
oder auch Schäden (z.B. Fehlbildungen des 
Embryos) führen.

Nach dem EU-Futtermittelrecht sind die 
Vitamine als Futtermittelzusatzstoffe ein-

geordnet und müssen eine entsprechende 
Zulassung erhalten, bevor sie in Futtermittel 
eingemischt werden dürfen. Mit der Zulas-
sung eines Zusatzstoffes werden auch die 
jeweiligen Verwendungsbedingungen festge-
legt, die unter anderem einen Höchst- oder 
Mindestgehalt des jeweiligen Zusatzstoffes 
im Alleinfuttermittel umfassen können. Ob 
für einen Zusatzstoff Höchst- oder Min-
destgehalte festgelegt werden, hängt in der 
Regel von wissenschaftlichen Studien und 
Empfehlungen ab. Bei den Vitaminen sind 
nur für die Vitamine A und D in Abhängigkeit 
von der Tierart/Tierkategorie Höchstgehalte 
festgelegt, während Mindestgehalte bei den 
Vitaminen keine Rolle spielen.

Im CVUA-OWL werden pro Jahr etwa 500 bis 
600 Futtermittel-Proben auf ihren Vitamin-
gehalt hin überprüft. Je Probe werden im 
Durchschnitt etwa 2,5 verschiedene Vitamine 
untersucht. Neben der Kontrolle von Höchst-
gehalten, die bei Überschreitung zu einem 
Verkehrs- und Verfütterungsverbot des be-
troffenen Futtermittels führen, werden auch 
die Gehaltsangaben der jeweiligen Vitamine 
in der Deklaration der Futtermittel geprüft. 
Bei Abweichungen vom deklarierten Gehalt, 
die den gesetzlich tolerierten Abweichungs-
spielraum über- bzw. unterschreiten, ist die 
Deklaration als irreführend zu beurteilen und 
das Futtermittel darf nicht in den Verkehr 
gebracht werden.

Im Jahr 2012 wurden 547 Futtermittelproben 
mit dem Untersuchungsziel „Vitamine“ einge-
liefert. Davon waren 21 Proben auffällig und 
mussten beanstandet werden. Der Großteil 
dieser Beanstandungen wurde wegen Abwei-
chungen vom deklarierten Gehalt ausge-
sprochen. Eine Überschreitung des Vitamin-
Höchstgehalts wurde erfreulicherweise nur in 
einer Probe festgestellt.
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Tiergesundheit
Salmonellen und Campylobacter –  
immer im Blick
Der Zoonosen-Stichproben-Plan
Deutschland ist wie die anderen EU-Mit-
gliedsstaaten nach der Richtlinie 2003/99/ 
EG (Zoonosen-RL) verpflichtet, jährlich  
einen Bericht über Trends und Quellen von 
Zoonosenerregern für das zurückliegende 
Jahr zu erstellen und an die Europäische 
Kommission und Europäische Behörde  
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu  
übermitteln.

Basis dieser Berichterstattung sind das  
Zoonosen-Monitoring, die Salmonella-
Bekämpfungsprogramme, die jährliche 
Erhebung zu den Ergebnissen der Unter-
suchungen auf Zoonosenerreger bei den 
zuständigen Stellen in den Bundesländern 
sowie das bundesweite System zur Erfassung 
von Lebensmitteln, die bei Krankheitsaus-
brüchen beteiligt sind (BELA).

Seit 2009 werden im Rahmen des nationa-
len Zoonosen-Monitorings gemäß der AVV 
Zoonosen Lebensmittelkette mittels eines 
jährlich erstellten Stichprobenplans Daten 
zum Vorkommen von Zoonoseerregern in 
der Lebensmittelkette gewonnen und vom 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
veröffentlicht (BfR, 2012).

In Deutschland zählten im Jahre 2012  
Campylobacter mit 62.626 gemeldeten  
Fällen und Salmonellen mit 20.699 gemel-
deten Fällen zu den häufigsten bakteriellen 
Enteritis-Erregern beim Menschen (RKI, 
2013). So ist es nicht verwunderlich, dass  
sie neben Listeria monocytogenes, Methicillin-
resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) 

und verotoxinbildenden Escherichia coli 
(VTEC) zu den Zoonosen- Erregern zählen, 
die mit dem Zoonosen-Stichprobenplan 
2012 erfasst wurden.

Salmonellen
Salmonellosen sind durch Bakterien der 
Gattung Salmonella verursachte Erkran
kungen. Zum Genus Salmonella gehören  
2 Spezies mit 6 Subspezies und über 2500 
Serovaren. Als Erreger von lebensmittel
bedingten Erkrankungen haben aber nur  
20 bis 30 Serovare von Salmonella enterica 
subspecies enterica eine Bedeutung, von 
denen S. Enteritidis und S. Typhimurium  
besonders verbreitet sind. Primäre Infek-
tionsquelle für den Menschen sind von 
Geflügel, Rind und Schwein stammende 
Lebensmittel.

Im Jahr 2010 wurden 25.307 Salmonellen-
Fälle beim Menschen berichtet. S. Enteritidis 
und S. Typhimurium waren dabei die häufigs-
ten Serovare. In weitem Abstand folgten  
S. Infantis, S. Derby, S. Kentucky und S. Vir-
chow. Als Ursache für diese Erkrankungen 
sind Lebensmittel tierischen Ursprungs zu 
sehen (BfR, 2012). S. Enteritidis ist das Sero-
var, das bei Konsumeiern nachgewiesen 
wurde (BfR, 2012).

Bei Rind- und Schweinefleisch sowie bei  
Putenfleisch wurde S. Typhimurium häufiger 
als S. Enteritidis nachgewiesen, bei Hähn-
chenfleisch wurde S. Typhimurium nicht  
nachgewiesen. Im Unterschied zu den  
Vorjahren nahm der Anteil von S. Paratyphi B 
var. Java bei Hähnchenfleisch ab, aber  
das Vorkommen von S. Enteritidis zu (BfR, 
2012).
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Eigene Untersuchungen 2012
Zur Überwachung der Salmonellenbelastung 
in Geflügelbeständen wurden Sammelkot-, 
Sockentupfer- und/oder Staubproben ent-
nommen.

Bei 34 Untersuchungen in Zuchthühner-
beständen wurde in einem Fall S. Cremieu 
festgestellt. Die 254 untersuchten Lege
hennenproben wiesen in 3 Fällen S. Enteritidis, 
einmal S. Typhimurium und einmal S. Mban
daka auf. Bei den Masthähnchenbeständen 
konnten in keiner der 10 Proben Salmonellen 
nachgewiesen werden und auch die 18 Proben 
aus Mastputenbetrieben waren Salmonellen-
negativ.

2012 wurden im Rahmen des Zoonosen-Stich-
probenplans weitere Proben auf Erzeuger-, 
Schlachthof- und Einzelhandelsebene auf 
Salmonellen beprobt.

Auf Erzeugerebene wurden Blatt- und 
Schnittsalate auf Salmonellen untersucht.  
In den 25 gezogenen Proben waren Salmo
nellen nicht nachweisbar.

Am Schlachthof standen Mastputen zur  
Untersuchung auf Salmonellen auf dem  
Programm. Bei sieben Schlachtchargen  
wurden Poolproben von Blinddarminhalten 
und Poolproben von der Halshaut der Mast
puten auf Salmonellen untersucht, wobei 
in keinem Fall Salmonellen nachgewiesen 
wurden.

Auf Einzelhandelsebene wurden 9 Proben 
Kalb- und Jungrindfleisch, 16 Proben Puten-
fleisch, 11 Proben Wildwiederkäuerfleisch 
und 7 Proben Blatt- und Kopfsalate auf das 
Vorhandensein von Salmonellen überprüft. In 
allen 43 Proben konnten Salmonellen nicht 
nachgewiesen werden.

Campylobacter
Bakterien der Gattung Campylobacter verursa-
chen beim Menschen eine Darminfektion, 
die typischerweise mit Bauchschmerzen und 
wässrigem, gelegentlich blutigem Durchfall 
einhergeht. Als Hauptreservoir für die Infek-
tion des Menschen gelten Wild-, Nutz-, und 
Haustiere, wobei kontaminiertes Geflügel-
fleisch die größte Bedeutung als Infektions-
quelle für den Menschen hat.

Im Jahr 2010 wurden 65.714 Campylobacte-
riose-Fälle beim Menschen berichtet. Dabei 
überwog eindeutig C. jejuni als Erreger gegen-
über C. coli. In seltenen Fällen wurden auch 
C. lari sowie C. upsaliensis bei menschlichen 
Infektionen berichtet. Geflügelfleisch und 
rohe Milch werden als Hauptinfektionsquellen 
für den Menschen angesehen (BfR, 2012).

Eigene Untersuchungen 2012
Im Jahr 2012 wurden in dem Zoonosen-Stich-
probenplan Untersuchungen auf thermophile 
Campylobacter spp. auf Schlachthof- und auf 
Einzelhandelsebene durchgeführt.

Am Schlachthof erfolgte die Untersuchung 
bei Mastputen aus dem Blinddarm und von 
der Halshaut sowie bei Mastkälbern aus dem 
Dickdarm. Bei 4 von 7 Mastputenschlachtkör-
pern konnten Campylobacter spp. im Blind-
darminhalt und in der Halshaut nachgewiesen 
werden.

Auf Einzelhandelsebene wurden 9 Proben 
Kalb- und Jungrindfleisch, 16 Proben Puten-
fleisch und 12 Proben Wildwiederkäuerfleisch 
auf das Vorhandensein von Campylobacter spp. 
überprüft. In sieben Putenfleischproben und 
zwei Wildwiederkäuerfleischproben konnten 
Campylobacter spp. nachgewiesen werden. Als 
Spezies war sowohl C. jejuni als auch C. coli 
vertreten.
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Grundsätzliche und weiterführende Informa-
tionen über Zoonosen sind auf der Homepage 
vom BfR www.bfr.bund.de zu finden.

Quellen:
1. �BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung 2012) Hartung, 

M., A. Käsbohrer: Erreger von Zoonosen in Deutschland 
im Jahr 2010. BfR- Wissenschaft 06/2012, 256 S.,  
43 Abb., 96 Tbl.

2. �RKI (Robert Koch Institut) (2013): Aktuelle Statistik 
meldepflichtiger Infektionskrankheiten, Deutschland. 
Epidemiologisches Bulletin 3, S. 28

Rückblick auf die Untersuchungen  
in der Pathologie
Das beherrschende Krankheitsgeschehen 
im letzten Jahr war die Schmallenberg-Virus 
(SBV)-Infektion bei den Wiederkäuern.

Dabei handelt es sich um ein Virus aus der 
Simbu-Serogruppe des Genus Orthobunya-
virus, welches u.a. mit dem Akabane-Virus 
verwandt ist. Diese Virusgruppe trat zuvor nur 
in Asien, Afrika und Australien auf.

Das SBV wurde erstmals im November 2011 
identifiziert und ist nach dem Ort des ersten 
Auftretens in Deutschland als „Schmallen
berg“-Virus im Hochsauerlandkreis benannt. 
Es wird überwiegend durch blutsaugende 
Mücken (Gnitzen) übertragen. Das Virus konnte 
u.a. in Deutschland, Belgien und Norwegen in 
diesen Gnitzen nachgewiesen werden.

Bisher wurde das Vorkommen des Erregers 
in etwa 2.100 Betrieben (überwiegend Rinder- 
und Schafhaltungen) in ganz Deutschland 
bestätigt, wobei NRW und Niedersachsen am 
stärksten betroffen sind, gefolgt von Hessen, 
Schleswig-Holstein und Bayern. In den neuen 
Bundesländern ist die Verbreitung geringer.

Europaweit kommt die Tierseuche mittler-
weile in mehr als 15 Ländern vor. Neben 
Deutschland sind besonders die Benelux-
Staaten, Frankreich, Dänemark, Schweden  
und Großbritannien sowie südeuropäische 
Gebiete betroffen. Auch Estland und Finnland 
melden erste Fälle. Die Weltorganisation für 
Tiergesundheit (OIE) hat die SBV-Infektion  
zu einer in Europa endemischen Krankheit 
erklärt, womit ein dauerhaft gehäuftes Auf-
treten gemeint ist.

SBV wurde auch im Sperma von Bullen nach-
gewiesen, so dass eine Übertragung beim 
Deckakt möglich scheint.

Eine Infektion führt bei erwachsenen Tieren 
nur zu milden Symptomen wie Milchrück-
gang, Durchfall oder leichtem Fieber.

Verbreitung von SBV in Deutschland
Friedrich-Löffler-Institut
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Werden allerdings trächtige Tiere infiziert, 
so kommt es (je nach Infektionszeitpunkt) zu 
Frühgeburten oder Missbildungen der Feten. 
Zu den typischen Veränderungen zählen 
Verkrümmung der Gliedmaßen (Arthrogry-
pose) bzw. der Wirbelsäule (v.a. Skoliose), 
ausgeprägte Muskelatrophie sowie Gehirn-
missbildungen. Bei letzteren überwiegen die 
Unterentwicklung des Kleinhirns, seltener 
des Großhirns, oder des Rückenmarks. Auch 
eine Erweiterung der liquorgefüllten Hohlräu-
me im Gehirn (Hydrocephalus) tritt häufig auf.

Eine Infektion verläuft bei Schafen mit 
gravierenderen Folgen als bei Rindern. Die 
Missbildungen führen bei den Muttertieren zu 
Geburtsbehinderungen und Todesfällen.

Nach jetzigem Stand der Dinge ist das SBV 
kein Zoonoseerreger, stellt somit keine Ge-
fahr für den Menschen dar.

Mit der Änderung der Verordnung über mel-
depflichtige Tierkrankheiten wurde im März 
2012 eine Meldepflicht für SBV-Infektionen 
eingeführt. Dies hat zur Folge, dass die Unter-
suchungseinrichtungen positive Fälle melden 
müssen, was einen besseren Überblick über 
Infektionszahlen und die Ausbreitung der 
Erkrankung ermöglicht.

Der Nachweis von SBV-Genom erfolgt durch 
molekularbiologische Untersuchungen (PCR) 
aus Organen des Fetus, v.a. aus dem Gehirn. 
Aus Blut von adulten Tieren ist der Nachweis 
nur während der Phase mit klinischen Symp-
tomen (zum Zeitpunkt der Virämie) möglich. 
Diese beträgt etwa ein bis fünf Tage.

Ein Antikörpernachweis ist mittels Blut- und 
Milchproben möglich. Im Zuge einer SBV-
Infektion kommt es nach 2 bis 3 Wochen zu 
einer Immunantwort, die weitgehend vor 

einer Neuinfektion schützt. Wie lange dieser 
Schutz anhält, ist noch unklar. Man geht aber 
davon aus, dass in Gegenden, in denen die In-
fektion bereits endemisch ist, in den nächsten 
Jahren kaum SBV-bedingte Missbildungen bei 
Neugeborenen zu erwarten sind. Zugekaufte 
Tiere aus SBV-freien Regionen sind allerdings 
zunächst empfänglich für die Tierseuche. Ein 
Impfstoff befindet sich in Vorbereitung.

SBV-Fälle im CVUA-OWL in 2012
Im CVUA-OWL wurden im Jahr 2012 insge-
samt 203 Schafe und Ziegen und 161 Rinder 
seziert. In diesen Zahlen enthalten sind 173 
Feten oder Lämmer bzw. 123 Feten oder Käl-
ber bis zu einem Alter von 12 Wochen.

Davon wiesen 79 kleine Wiederkäuer und 30 
Rinder Missbildungen am Bewegungsapparat 
auf. Die Hauptbefunde stellten Verkrümmun-
gen der Gliedmaßen, meist in Beugehaltung, 
und eine nur schwach ausgeprägte Musku
latur dar.

Die meisten der kleinen Wiederkäuer zeigten 
außerdem Gehirnmissbildungen (76 Tiere), 
bei den Rindern waren es lediglich 18 Tiere. 
Bemerkenswert ist, dass Gehirnmissbildun-
gen immer zusammen mit Missbildungen des 
Bewegungsapparates auftraten, nie allein.

Bei der virologischen Untersuchung wurde 
bei den meisten der missgebildeten Tiere das 
SBV nachgewiesen. In wenigen Einzelfällen 
traten Missbildungen auf, die vom patholo-
gischen Bild typisch für eine SBV-Infektion 
waren, bei denen aber kein Virus nachgewie-
sen werden konnte. 

Andererseits wurde bei einer geringen Anzahl 
von Tieren (4 kleine Wiederkäuer/1 Rind), die 
keinerlei Missbildung aufwiesen, das SBV 
nachgewiesen.
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Von 145 untersuchten Blutproben enthiel-
ten 126 Proben Antikörper gegen SBV, was 
einem Anteil von 87 % entspricht. In den 
meisten Fällen waren alle Proben aus einem 
Bestand positiv, bei allen Einsendungen 
befand sich mindestens eine positive bzw. 
fragliche Probe. Diese Ergebnisse belegen 
einen hohen Durchseuchungsgrad in der 
hiesigen Rinderpopulation. Auch das Reh-
wild ist betroffen. Die dargestellten Unter-
suchungsergebnisse stammen überwiegend 
aus dem Frühsommer 2012. Ein weiterer 
Anstieg der Seroprävalenz (= Anteil der  
Tiere mit Antikörpern) und der damit 
verbundenen Immunität ist aufgrund der 
Übertragung durch blutsaugende Mücken 
wahrscheinlich.

Quelle:
1. �Friedrich-Löffler-Institut, Homepage, Stand 22.1.2013, 

URL: http://www.fli.bund.de/fileadmin/dam_uploads/
tierseuchen/Schmallenberg_Virus/Karten/Map_ 
Schmallenberg_20130122.jpg

	
Pathologie / Virologie	 Rinder

	 Schafe/
			   Ziegen

	 Insgesamt untersuchte Tiere	 161	 203
	 davon Feten/Lämmer/Rinder
	 bis 12 Wo.	 123	 173
	 SBV untersucht	 99	 156
	 SBV nicht untersucht	 24	 22
	 SBV positiv (PCR)	 32	 83
	 SBV negativ (PCR)	 68	 73
	 SBV Verdacht
	 (Missbildung, PCR neg.)	 12	 4
	 Missbildung(en)
	 Bewegungsapparat	 30	 79
	 Missbildung(en) Gehirn	 18	 76
	 SBV positiv (PCR) 
	 ohne Missbildung	 1	 4

Untersuchungsergebnisse SBV

	 Serologie	 Blutproben Rind	 Blutproben Reh

	 Gesamt	 140	 5
	 positiv	 123	 3
	 fraglich	 5	 –
	 negativ	 12	 2
	 Bestände	 22	 –

Untersuchungsergebnisse SBV







49Autorenliste

Autorenliste
Apel, Elisabeth
Beine, Julia
Dr. Beneke, Birgit
Dr. Blahak, Silvia
Dr. Dülme, Werner
Dr. Eydner, Maja
Dr. Hackmann, Wilfried
Haffke, Helma
Dr. Hanewinkel-Meshkini, Susanne
Dr. Klees, Sylvia
Kreklow, Frank

Leporin, Verena
Dr. Mehlich, Armin
Michels, Rüdiger
Dr. Nentwich,Svenja
Dr. Näther, Gritt
Plaga-Lodde, Annette
Dr. Spiegel, Hanna
Dr. Stolz, Manfred
Wellnitz-Meier, Marion
Dr. Weltring, Anja
Dr. Winkeler, Heinz-Dieter



50 CVUA-OWL im Überblick

CVUA-OWL im Überblick (Stand 31.12.2012)

156 Mitarbeiter und 2 Auszubildende

Ca. 9.400 untersuchte  
Lebensmittelproben
– Beanstandungen 1.208
– Beanstandungsquote = ca. 13,0 %

Ca. 46.200 untersuchte Proben  
gemäß Rückstandskontrollplan und 
Fleischhygiene
– davon ca. 41.400 Hemmstofftests
– Beanstandungen 41
– Beanstandungsquote = ca. 0,1 %

Ca. 1.400 untersuchte Proben  
von Kosmetika, Bedarfsgegenständen  
und Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 234
– Beanstandungsquote = ca. 17,0 %

Ca. 1.500 untersuchte Proben  
von Futtermitteln
– Beanstandungen 40
– Beanstandungsquote = ca. 3,0 %

Ca. 177.800 Untersuchungen  
zur Diagnose von Tierkrankheiten
– davon rund ca. 42.000 BSE-Untersuchungen

Ca. 11.900 Untersuchungen  
zur Umweltanalytik

Ca. 700 sonstige Proben

Landesweite Untersuchungsschwerpunkte 
für bestimmte Futtermittel-, Rückstands- 
und Gentechnikuntersuchungen
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